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Haushaltssatzung der Gemeinde Uelsby 
für das Haushaltsjahr 2023 

 
Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2023  
folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
 
1. im Ergebnisplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Erträge auf 715.900 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 717.700 EUR 

 einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von -1.800 EUR 

    

2. im Finanzplan mit   

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

703.700 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 

679.200 EUR 

    

 einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

0 EUR 

 einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 

5.000 EUR 

    
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

 
Es werden festgesetzt: 
 
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und 

Investitionsförderungsmaßnahmen auf 
0 EUR 

2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0 EUR 

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR 

4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen 
Stellen. 

  

 
§ 3 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer   

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe (Grundsteuer A) 

370 % 

 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 % 

2. Gewerbesteuer 380 % 

 
§ 4 

Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
 
Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und 
Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister 
seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 7.000 EUR. 
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§ 5 
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

 
Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder 
Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder 
Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 7.000 EUR beträgt. 
 
 
 

§ 6 
Budgetierung 

 
Jedes Produkt dieses Haushaltsplans stellt ein Budget gem. § 20 GemHVO-Doppik dar. Außerdem bilden die 
Produkte 21100, 21700, 21810, 21811, 22100 und 22101 (Schulkostenbeiträge) sowie die Produkte 36500 und 
36505 (Tageseinrichtungen für Kinder) ein Budget. 

 
§ 7 

Deckungsfähigkeit 
 
Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gem. § 22 Abs. 1 GemHVO-Doppik 
gegenseitig deckungsfähig.  
 
Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gem. § 22 Abs. 3 
Gem HVO-Doppik gegenseitig deckungsfähig. 
 
 
 
 
 
 
 
Uelsby, den 16.03.2023    
 

         ___gez. Hartmut Lund_____ 

         Bürgermeister Hartmut Lund 
 

 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. Gemäß 
§79 Abs. 3 der Gemeindeordnung kann jeder Einsicht (im Amt Südangeln, Toft 7, 24860 Böklund, Zi. 310, 
Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 08:00 - 12:00 Uhr, und Mo 14:00 - 16:00 Uhr und Do 
14:00 - 18:00 Uhr) in die Haushaltssatzung, den Haushaltsplan und die Anlagen nehmen.  
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Gemeinde Struxdorf 
Der Bürgermeister  

 

 
 
 

 
Gemeinde Struxdorf  * Toft 7  * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einladung  
 

zur Sitzung der Gemeindevertretung Struxdorf 
 

Sitzungstermin: Mittwoch, 05.04.2023, 20:00 Uhr 

Ort, Raum: Dörps- und Schüttenhus, Hollmühle 37, 24891 Struxdorf 

 
 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Bericht des Bürgermeisters        

4. Berichte der Ausschussvorsitzenden        

5. Beratung und Beschlussfassung über die Stellung eines Antrages bei 
der Straßenverkehrsbehörde des Kreises zur Errichtung einer 
Einbahnstraße in der Dorfstraße  

VO/2023/3467 

6. Beratung und Beschlussfassung über die Gehwegsanierung in der 
Dorfstraße  

VO/2023/3478 

7. Zustimmung zur Wahl des stellvertretenden Ortswehrführers der 
Freiwilligen Feuerwehr Struxdorf und Ernennung zum Ehrenbeamten  

VO/2023/3473 

8. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2023 für das 
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
Ekeberg  

Versand später  
VO/2023/3517 

9. Zustimmung zum Einnahme- und Ausgabeplan 2023 für das 
Sondervermögen Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr 
Struxdorf  

VO/2023/3468 

10. Beratung und Beschlussfassung über den E-Check in gemeindlichen 
Liegenschaften 
hier: Ermächtigung des Bürgermeisters zur Auftragsvergabe  

VO/2023/3487 

11. Verschiedenes        

 
 
gez. Dieter Thiesen 
Bürgermeister 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Bürgermeister 04623 238 
 
Böklund, den 23.03.2023 

 
Mitteilungsblatt   
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Schulverband Auenwaldschule Böklund 
Der Schulverbandsvorsteher 
- Hauptausschuss -   

 

 
 
 

 
Schulverband Auenwaldschule * Toft 7 * 24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 

zur öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses des Schulverbandes 
Auenwaldschule Böklund 

 

Sitzungstermin: Montag, 03.04.2023, 19:00 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 

 

Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 
1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 

Tagesordnung  

      

2. Einwohnerfragestunde        

3. Beratung und Beschlussfassung über die Installation einer Photovoltaik-
Aufdachanlage mit Speicher und Vorstellung der Angebote durch Firma 
EcoWert360°  

   
VO/2023/3510 

4. Bericht über den Umgang mit Vandalismus an der Auenwaldschule, 
Berichterstatter Polizeihauptkommissar Torsten Fritzsche, Leiter der 
Polizeistation Böklund, mit anschließender Aussprache  

      

5. Bericht des Schulverbandsvorstehers        

6. Anträge der Schulleitungen        

6.1. Grundschule        

6.2. Gemeinschaftsschule        

7. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 
8. Sachstandsbericht Mängelbeseitigung "Laubengang"  VO/2023/3511 

Öffentlicher Teil 
9. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 

 
gez. Johannes Petersen 
Ausschussvorsitzender 

Geschäftsführung Amt Südangeln 
Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
Frau Petersen 04623 78-417 
     Telefax 04623 78-400 
 
 Ausschusvors. 04623 71 84 
 
Böklund, den 22.03.2023 
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Gemeinde Böklund 
Der Bürgermeister 
- Finanzausschuss - 

 

 
 
 

 
Gemeinde Böklund * Toft 7 *  24860 Böklund 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Einladung  

 

zur Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Böklund 
 

 

Sitzungstermin: Donnerstag, 30.03.2023, 19:00 Uhr 

Ort, Raum: Sitzungssaal der Amtsverwaltung, Toft 7, 24860 Böklund 

 
 

Tagesordnung: 
 

Öffentlicher Teil 

1. Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Festsetzung der 
Tagesordnung  

      

2. Bericht des Ausschussvorsitzenden        

3. Einwohnerfragestunde        

4. Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 
sowie Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
/ Auszahlungen  

Versand später  
VO/2023/3514 

5. Verschiedenes        

Voraussichtlich nichtöffentlicher Teil 

6. Beratung und Beschlussfassung über einen Landpachtvertrag  VO/2023/3452 

Öffentlicher Teil 

7. Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse        

 
 
gez. Michael Marquardt 
Ausschussvorsitzender 
 

Toft 7, 24860 Böklund 
 
 Amtsverwaltung 04623 78-0 
     Telefax 04623 78-400 
 
 
Böklund, den 21.03.2023 
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